
Welt ist) 1n Jesus Christus VO:  5 Gott geliebt, gerichtet und versöhnt«*2, Sagt
Bonhoeffter, und das gilt für jeden ohne Ausnahme.

SO hat onhoeftter seinNnen Weg gesehen, durchlebt, durc.  ıtten SO ist
gestorben. Wer also WAaIL, wer ist Dietrich Bonhoetter »Wer bin ich? fragt CI
sich selbst 1n der Finsternis und Hoffnungslosigkeit der Gefängniszelle. Und
s1e hat ihn equält, diese rage »F1NnNsames Fragen treibt mıiıt M1r DO ruft

Aaus ber größser och ist di Gewißheit der Rechtfertigung und erge-
bung Christi willen, das Vertrauen, bei (G:ott ANSCHOMIMINC:! und geborgen

sSe1IN. Darum stellt Bonhoetter die rage ach sich selbst zuletzt COOFF
anhKeim: » Wer ich auch bin, Du kennst mich, eın bin ich, (SO1t7
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Was gilt och VOIl den antirömischen erwerfungen der Reformation?
(Luther Yg 1986, 2, 60—65]
Von Bernhard Lohse

In seinem Beıtrag »Was gilt och VON den antirömischen Verwerfungen der
Reformation?« hat Herr Schwarz sich dem »Schlußbericht« geau-
Bert, der auf rund der Arbeit der Gemeinsamen Okumenischen Kommı1s-
S10N, welche 1980 VON der Deütschen Bischofskonferenz und VO: Rat der
Evangelischen Kirche 1n Deutschland gebildet worden WAal, Januar
1986 veröftentlicht worden Wal (epd-Dokumentation Die Gemeinsa-

Okumenische Kommıssıon hatte 1l1er sowohl die römisch-katholi
sche als auch die evangelische Kirchenleitung die gerichtet, CI
bindlich auszusprechen, daß die Verwerfungen des 16 Jahrhunderts den
heutigen Partner nicht mehr treffen, insotern seıne Lehre nicht VO  3 dem
Irrtum bestimmt ist, den die Verwerfung abwehren wollte.« S E} Denn

E, 245
E: 243
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teils se1ienNn die Verwerfungen des 16. Jahrhunderts die Folgen »e1ines nicht
voll durchgeklärten Sachverständnisses« IS II| SCWESCH oder hätten » auf
Mißverständnissen der Gegenpos1ition« en IS 3); teils selen S1e aNnSC-
sichts der Lehrentwicklung 1n den Kirchen überholt; teils hätten aber auch
»NeCUEC Sacheinsichten einem hohen Ma{ Verständnis geführt«
Herr chwarz zıtlert auch die Aussage dus dem Schlußbericht: »„Be1l ein1gen
Verwerfungsaussagen allerdings 1äßt sich auch heute och eın Konsens
teststellen« Mıiıt ecC beanstandet Herr Schwarz, 1er in dem
Schlufßbericht nicht vermerkt werde, für welche Verwerfungsaussagen die

Einschränkung ge
Weıter weılst Herr Schwarz darauf hin, da{fß der Schlußbericht sich stutzt

auf eiıne umfangreiche Ausarbeitung des Okumenischen Arbeitskreises
evangelischer und katholischer Theologen, die bei Abfassung SEINES Beıtra-
SCS och nicht vorlag, deren Veröffentlichung jedoch für den Herbst 1986
vorgesehen 1sSt DIiese Ausarbeitung ehandelt die drei Fragenkreise Recht-
fertigung, Sakramente und Amt Dieser Okumenische Arbeitskreis, der
Ar ach dem Zweıten Weltkrieg gegründet worden WAarTr und vielfach
dem Namen »Jäger-Stählin-Kreis« ekannt 1St, hat 1ın gut vierzigjähriger
Arbeit Erhebliches beigetragen einer Aufarbeitung konfessioneller

Mifßßverständnisse und Vorurteile. Lal keiner eıt sind 1n diesem
Arbeitskreis Unterschiede verschwiegen oder verharmlost worden. DIie Ver
öffentlichungen, die VO diesem Arbeitskreis vorgelegt worden sind, geben
davon Zeugn1s (‚enannt selen die etzten Publikationen: Glaubensbe-
kenntnis und Kirchengemeinschaftt. Das odell des Konzils VO  a Konstan-
inopel , 38 ), hg VO  a Karl Lehmann un: Wolthart Pannenberg, 1982; Van-
gelium Sakramente Amt und die Einheit der Kirche. DIie ökumenische
Iragweıte der Contessio Augustana, hg VON Karl Lehmann und MUN!
Schlink, 1982; |Jas Opfer Jesu Christi und sSe1Ne Gegenwart 1n der Kirche.
ärungen ZU Opfercharakter des Herrenmahles, hg VOILl Karl Lehmann
un! Edmund Schlink, 98

Im Anschluß den Besuch VOI aps Johannes Paul IL 1n der Bundesre-
publik Deutschland 1m Herbst 1980 W ar dieser Okumenische Arbeitskreis
beauftragt worden, den Fragen der Rechtfertigungslehre, der Sakramente
und des Amtes eiINe Stellungnahme auszuarbeiten; dabei sollte die rage
geprüft werden, ob die Verwerfungen des L6 Jahrhunderts heute och den
Partner betreffen oder nicht Der Okumenische Arbeitskreis hat, diese
Aufgabe bewältigen, drei Unterkommissionen gebildet, 1n denen auch
andere Fachleute, die nicht Mitglieder ın dem Okumenischen Arbeitskreis

mitgearbeiteten In zahlreichen Sıtzungen dieser Unterkommis-
s1ionen SOW1Ee auf den Arbeitstagungen des Okumenischen Arbeitskreises
als sind die 1m Entstehen begriffenen Llexte beraten worden. DIie
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endgültige assung dieses Textes i1st 1mM Marz 1986 verabschiedet worden.
Der Jlext rag den Titel »I JIIie Verwerfungen 1n den retormatorischen Be-
kenntnisschriften und 1n den Lehrentscheidungen des Konzils VOIl rient
Tretifen S1e och den heutigen Partner?

ES i1st iın mancher Hinsicht bedauern, da{ß der Schlußbericht, auf den
sich Herr Schwarz bezieht, publiziert worden 1st geben wird
EerSt der gesamte ext se1nN, der 1n der Schreibmaschinenfassung rund 200

Seıten umtfaßt. Der Schlußbericht kann 11UT 1n usammenhang mıiıt diesem
vollen lext gesehen werden. Fur die uslegung und Beurteilung der Ausar-
beitung 1st der gesamte TEXT: nıcht der Schlußbericht zugrundezulegen

Da ich se1t 1964 dem Okumenischen Arbeitskreis evangelischer un:!
katholischer Theologen angehöre und VOIl Anfang bei der Ausarbeitung
der Stellungnahme, die 1m Anschlufß den Papstbesuch ın Auftrag gegeben
worden WAaITL, mitgewirkt habe, sehe ich mich veranladfit, einıgen Punkten
ın dem Beıtrag VOIl errn Schwarz Stellung nehmen. Da ZU Zeitpunkt
der Abfassung me1nes jetzıigen Beıtrages der gesamte Text och nicht der
Offentlichkeit übergeben worden 1St, kann ich 4UsS ihm och nicht zıtleren.
Trotzdem seilen ein1ge Punkte betont, die auch ohne Bezugnahme auf den
och unveröftentlichten ext angesprochen werden können.

Herr Schwarz beschränkt sich auf die Rechtfertigungslehre. Hıer haält C

dem Schlußfßbericht VOL, da{fß sich 1LL1UI mıiıt dem anthropologischen Aspekt
efasse. Man habe »einen Ausgleich zwischen der MC  erna Gottes
und der menschlichen Zustimmung CGiottes Gnadenhandeln angestrebt
IS ach Herrn Schwarz selen diese Ausführungen »fast wWw1e ein Selıten-
stück ein1ı1gen Artikeln der Konkordientormel« verstehen Im
Grunde erwecke der Schlufßbericht den Eindruck, »zwischen der römisch-
katholischen und der evangelischen Kirche estehe e1in Lehrzwiespalt ber
die Rechtfertigung SalızZ analog den innerprotestantischen Auseinander-
setzungen ach Luthers Tod« (ebd

Dagegen hebt Herr Schwarz hervor, dafß sich bei dem katholisch
evangelischen i)ıssens etwas qualitativ anderes handele als bei den
innerprotestantischen Streitigkeiten: »„DIie rage, W1e dem Menschen die
rechtfertigende Na begegnet, wird 1ın der evangelischen TC.
ders beantwortet als in der römisch-katholischenICDeshalb kann sich
die Erörterung der Rechtfertigungslehre nicht auf den anthropologischen
Aspekt beschränken, sS1e MUu: auch den ekklesiologischen Aspekt einbezie-
hen« Für katholisches Denken sSEe1 c5 5  J da{fß die Rechtfertigung
vornehmlich durch die Taufte empfangen werden; ach reformatorischer
Auffassung rfahre der Christ jedoch »„die rechtfertigende na HTG den
Glauben das Evangelium VO  5 Jesus Christus« IS 61

Miıt Nachdruck betont Herr chwarz unter Verweis auf die unterschiedli-
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che Beicht- und Bußauffassung »I JIIie Rechtfiertigung steht SCL der
Reformation) anderen kirchlichen usamme.  ang als der
misch katholischen Kirche« S 62}

Von den Erwäagungen dem Beıtrag VO  mn} Herrn Schwarz B1 och
Folgendes erwähnt Herr Schwarz ezug auf die Pflicht ZUI Beichte

der katholischen irche, die VO  w} Luther »des Papstes yranne1« SCNANNT
worden SC Er gibt ZWAaT e da{fß C1M solches Urteil angesichts der CHCHNWAAT-

Praxıs der römisch katholischen Kirche überspitzt SC1 Ssagt dann ] -
doch elter » Wır sind nicht interessie den polemischen Zuspitzungen
des theologischen Urteils denen sich Luther SC1INECT Siıtuation
sah« S 64)

Diese Aufßerungen können nicht unwidersprochen Jeiben Nur ‚WeC1
besonders wichtige Punkte dabei erwähnt

Herr chwarz führt ZWal dafß bei der Arbeit der Okumenischen
Kommıiıssion die Frage der Beibehaltung oder der Aufhebung der Verwer-
fungen des 16 Jahrhunderts gehe ehandelt aber den Schlußbericht dann
doch e1se als handle CS sich C111 Consensus Dokument Beides
mu{ jedoch deutlich voneinander unterschieden werden In der Okumeni-
schen Kommıission hat all sich sehr EeWwuV auf die gestellte Aufgabe
konzentriert 1ne Nivellierung der Unterschiede zwischen der katholi
schen und der evangelischen Rechtfertigungslehre 15t VO:  w niemandem
tendiert worden idıie Frage, der die Okumenische Kommı1ıssıon sich
stellen hatte WAaT jedoch die ob angesichts der Aufarbeitung zahlreicher
Mifßverständnisse und angesichts der vergleichenden Studien WIC S1C etwa
VO  a St Pfürtner esC. Kühn un: anderen vorliegen C1NECA*
Ulge Verwerfung der Frage der Rechtfertigungslehre heute och vertretbar
SC1

Dabei insbesondere auch edenken da{fß die Arbeit der Okumeni-
schen Kommıissıon sich konzentrieren hatte auf solche Texte die den
verschiedenen Kirchen lehramtlich gültig sind Was die evangelisch Iu
therische Kirche betrifft gibt weder der Contessio Augustana och

der Apologie C1NEe Verurteilung der katholischen Rechtfertigungslehre In
den Schmalkaldischen Artikeln hat Luther die rage, » iInNnan VOT Gott
gerecht wird und VON guten Werken« Bekenntnisschriften 460{ ,
denjenigen Artikeln gerechnet ber die mi1t verständigen Leuten VO  }
der Gegenseite sprechen könne (ebd 433 71 m  ——

Es 1sSt nicht bestreiten dafß Luther sich sehr häufig außerst scharf ber
die katholische Rechtfertigungslehre und ber die »Werkerei« auSgeESDIO-
chen hat und dafß diese Aufßlßerungen der damaligen S1ıtuation weithin 1U

sehr berechtigt ber haben diese Außerungen Luthers der
evangelisch lutherischen Kirche verpflichtenden Charakter? Können S1C
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angesichts der 1mMm Gefolge des Irıienter Konzils geänderten Praxıs SOWI1Ee der
HeCUu gefalßten Lehre der katholischen TEoch aufrechterhalten werden?
el ist weıter bedenken, auf dem Irienter Konzil ZWAAar auch der
Rechtfertigungslehre zahlreiche Verurteilungen ohne Namensnennung
ausgesprochen sind, da{ß aber se1ıt langem Kennern beider Kontessio-
NenN eın Zweitel daran besteht, die dort apostrophierten Meinungen
keine ANSCINCSSCHNEC Wiedergabe der reformatorischen Rechtfertigungslehre
Sind. Insotern kann auch die katholische TC nicht mehr einfach ‘}
da{fß die Verurteilungen des Irıienter Konzils die reformatorische Rechtterti-
gungslehre treiffen.

Ich gestehe, dafß die Außerung VO  5 Herrn Schwarz, WIT se]len » amn den
polemischen Zuspıtzungen des theologischen Urteils« Luthers ber den
Papst »Nicht interessiert«, mich betroffen macht Luther hat mıiıt einer nicht
mehr überbietenden Schärfe den Papst als Antichristen abgelehnt Dazu
hat cS damals gewiß Anlässe und auch TUn gegeben Und doch hat
Luther, W1e etwa aus seinen Schriften „»Wider Hans OTrSt« 1541 und
»Wider das Papstum Rom, VO Teutfel gestiftet« (1 545) hervorgeht, mıt
maßloser Polemik ber das Papsttum gesprochen.: dadurch hat Luther Er-
hebliches ZUT Vergiftung der tmosphäre beigetragen. Da die Gegenseite
mıiıt gleichen Waftfen auft die Reformatoren und Sanz besonders auf Luther
dreinschlug, 1st ichtig

Nun ist gerade katholischerseits das Lutherbild se1it bald Jahrener
ich revidiert worden. Was Manner w1e Lortz oder Herte und viele andere
geleistet haben, ist inzwischen weithin ZU Allgemeingut geworden. Auf
dem zweıten Vatikanischen Konzil hat eın Geringerer als Papst Paul
eın Schuldbekenntnis abgelegt, W as den Schuldanteil der katholischen Kır-
che der Kirchenspaltung des 16 Jahrhunderts angeht, und dafür
Vergebung gebeten ESs ist arautfhin weder VO  , den protestantischen Kon-
zilsbeobachtern och auch VON den protestantischen Kirchen als olchen
geantwortet worden, weil niemand sich 1ın der Lage sah, 1er als bevollmäch-
tigter precher antworten und eıne ahnliche Bıtte Vergebung auch
Von seiten der reformatorischen Kirchen auszusprechen.

Kann angesichts dieser erstaunlichen Revısıon des Urteils der katho-
ischen Kirche und angesichts dieser tiefen geistlichen Erneuerung, die aus
Pauls Vergebungsbitte spricht, wirklich sich mıiıt dem Satz 4AUsSs der Affäre
ziehen, WIT seılen Luthers polemisch zugespitzten Urteilen ber das
Papsttum nicht interessiert? Das ware Sanz gewi keine VOo Evangelium
her verantwortende Haltung Wenn das aber 1St, dann kommen WIT
gerade bei den Verwerfungen nicht eine Aufarbeitung der unglaublichen
Härte herum, W1€e sS1e sich auf en Seiten 1m Jahrhundert ze1lgt.

och einmal: die Revısıon der erwerfungen, WECNN sS1e denn wirklich
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zustande kommen sollte, annn och nıicht die Kirchenspaltung überwin-
den Dazu bedarf CS eiıner viel staärkeren Gemeinsamkeit oder weni1gstens
einer Annäherung oder auch eines Zusammenwachsens in zahlreichen Fra-
SCIL, die och zwischen den Kirchen stehen. ber die Revısıon der Verwer-
ngen könnte dazu helfen, die tmosphäre entgiften. Es ware nicht ZUT,;
WeNn die römisch-katholische Kirche, der 111a protestantischerseits oft
Starrheit vorgeworfen hat, 1er eher elıner echten Umkehr bereit sSe1iN
sollte als die Kirche der Reformation.

Prof. Dr Bernhard ohse, Wittenbergener Weg 40O, 2000 Hamburg
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